
Betrieb: 
Bereich: 

Betriebsanweisung 
gemäß § 14 GefStoffV 

Stand: 05.07.2010 
 

 

Gefahrstoffbezeichnung: 
MEDI-DES, cosiMed Desinfektionsmittel, 
cosiMed Wannenreiniger desinfizierend 

Desinfektionsmittel-Konzentrate zur Flächendesinfektion 
Wirkstoffbasis: Quaternäre Ammoniumverbindungen                                           

 

 

Gefahren für Mensch und Umwelt 
Reizend! Umweltgefährlich! 
Reizt die Augen und die Haut. Sehr giftig für 
Wasserorganismen. 
Wassergefährdungsklasse 2 (wassergefährdend) 

 

   

   

 

 
 
 

 

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln 
Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit 
den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt 
konsultieren. Bei Berührung mit der Haut sofort mit viel Wasser und 
Seife abwaschen. Hautpflegemittel verwenden. 
Bei der Verdünnung dieses Konzentrates ist eine dichtschließende 
Schutzbrille zu tragen. Bei der Arbeit mit den gebrauchsfertigen 
Lösungen sind Schutzhandschuhe aus Nitril oder Butylkautschuk zu 
tragen. 
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Nicht 
im Pausen- oder Aufenthaltsraum lagern! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Während der Arbeit nicht essen, trinken, schnupfen oder rauchen. 
Nach der Arbeit Hände und Unterarme gründlich waschen. 
Verunreinigte Kleidung wechseln. 
Dosierung und Anwendungshinweise sorgfältig beachten.  

 

   

 

 Verhalten im Gefahrfall  
 Das Produkt ist nicht brennbar. Die Löschmittel richten sich 

nach den Erfordernissen der Umgebung. 
 

Feuerwehr: 
Tel. 112 

Geeignete Löschmittel bei Umgebungsbränden: Wasser, 
Schaum, Trockenlöschmittel, Kohlendioxid (CO 2) 

 

 

Tel.: 112 
 
Arzt: 

Erste Hilfe 
Nach Augenkontakt: sofort 10 Minuten lang 
bei geöffnetem Lidspalt ausgiebig mit Wasser 
oder Augenspüllösung spülen. Immer 
Augenarzt aufsuchen! 

 

Name: 
Anschrift: 
Tel.: 

Nach Verschlucken: Mund ausspülen und 
reichlich Wasser nachtrinken. Kein Erbrechen 
herbeiführen! Ärztlichen Rat einholen. 

 

 

Sachgerechte Entsorgung 
Das Produkt und sein Behälter muss unter Beachtung örtlicher behördlicher 
Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden. 


